
Antrag der Geschäftsprüfungskommission*  
vom 2. Oktober 2025

Beschluss des Kantonsrates 
über die Fristerstreckung für die Berichterstattung 
und Antragstellung zur Motion KR-Nr. 276/2021 
betreffend Chancen auf erfolgreichen Berufsabschluss 
erhöhen
(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom 20. August 
2025 und der Geschäftsprüfungskommission vom 2. Oktober 2025,

beschliesst:

Die Frist für die Berichterstattung und Antragstellung zu der am 26. Fe-
bruar 2024 überwiesenen Motion KR-Nr. 276/2021 betreffend Chancen 
auf erfolgreichen Berufsabschluss erhöhen wird um ein Jahr bis zum 
26. Februar 2027 erstreckt.

Minderheitsantrag René Isler, Sandra Bossert, Ruth Büchi-Vögeli:

Die Frist für die Berichterstattung und Antragstellung zu der am 26. Fe-
bruar 2024 überwiesenen Motion KR-Nr. 276/2021 betreffend Chancen 
auf erfolgreichen Berufsabschluss erhöhen wird nicht erstreckt.

Zürich, 2. Oktober 2025 

	 Im Namen der Kommission
	 Der Präsident:	 Der Sekretär: 
	 Jean-Philippe Pinto	 Christian Hirschi

* Die Geschäftsprüfungskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Jean-Phi-
lippe Pinto, Volketswil (Präsident); Pia Ackermann, Zürich; Sandra Bossert, Wädenswil; 
Ruth Büchi-Vögeli, Elgg; Edith Häusler, Kilchberg; Corinne Hoss-Blatter, Zollikon; 
René Isler, Winterthur; Davide Loss, Thalwil; Manuel Sahli, Winterthur; Benno Scher-
rer, Uster; Yiea Wey Te, Unterengstringen; Sekretär: Christian Hirschi.
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Bericht

Der Kantonsrat hat dem Regierungsrat am 26. Februar 2024 folgende 
von Kantonsrätin Karin Fehr Thoma, Uster, und Mitunterzeichnenden 
am 12. Juli 2021 eingereichte Motion zur Berichterstattung und Antrag-
stellung überwiesen:

Der Regierungsrat wird beauftragt, eine Änderung des Einführungs-
gesetzes zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (EG BBG) im Be-
reich der Nachholbildung vorzunehmen. Ziel ist es, dass Repetierenden 
ohne Lehrvertrag mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Zürich 
ebenso wie Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Zürich, 
die sich im Sinne von Art. 31 oder von Art. 32 BBV auf das Qualifika-
tionsverfahren vorbereiten, die Kosten für den inner- oder ausserkan-
tonalen Berufsfachschulunterricht und die überbetrieblichen Kurse von 
Kanton und/oder Berufsbildungsfonds übernommen werden können. 
Die Regelungen sollen sich an denjenigen für Repetierende mit Lehr-
vertrag orientieren.

Die Frist für die Berichterstattung und Antragstellung läuft am 26. Fe-
bruar 2026 ab.

Gemäss Regierungsrat wurden die Arbeiten zur Umsetzung der Mo-
tion im Frühling 2024 mit denjenigen zur Umsetzung des Bundespro-
gramms Verstetigung Integrationsvorlehre (INVOL) (Motion 21.3964; 
vgl. RRB Nr. 1175/2023) koordiniert und im Rahmen des Gesetzgebungs-
projekts Förderung Abschluss auf Sekundarstufe II für Erwachsene 
weitergeführt. Dies erfolgte, da die im Rahmen der jeweiligen Umset-
zung geplanten Änderungen die gleichen Rechtserlasse betreffen und 
die Anliegen der beiden Motionen auf das Erreichen des Ziels von 95% 
erfolgreicher Abschlüsse auf der Sekundarstufe II abzielen. Mit Beschluss 
vom 9. April 2025 ermächtigte der Regierungsrat die Bildungsdirektion, 
zu den Änderungen des Einführungsgesetzes zum Berufsbildungsgesetz 
(LS 413.31) sowie der dazugehörigen Ausführungsverordnungen eine 
Vernehmlassung durchzuführen (vgl. RRB Nr. 406/2025). Diese fand 
vom 17. April 2025 bis zum 17. Juli 2025 statt. Das Auswertungsverfah-
ren ist noch in Arbeit. Es ist vorgesehen, die Vorlage im Frühjahr 2026 
dem Kantonsrat zu unterbreiten.

Der Regierungsrat ersucht deshalb den Kantonsrat, die am 26. Fe-
bruar 2026 ablaufende Frist für die Berichterstattung und Antragstel-
lung zur Motion KR-Nr. 276/2021 um ein Jahr bis 26. Februar 2027 zu 
erstrecken.

Eine Mehrheit der Geschäftsprüfungskommission aus SP, FDP, GLP, 
Grüne, Mitte und AL folgt dem Antrag des Regierungsrates und stimmt 
der Fristerstreckung zu. Eine Kommissionsminderheit (SVP) lehnt die 
Fristerstreckung ab, damit das Geschäft seitens des Regierungsrates 
schneller behandelt wird.
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